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•1• 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europãischen 

patents 0 120 988 (Anmeldenuininer 83 108 036.1). 

Auf den von der Firma Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
erhobenen Einspruch hin wurde das streitpatent von der 

Einspruchsabteilung widerruf en. Der Widerruf wurde mit 

inangeinder erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem sich aus 

den Dokumenten 

(Dl) GB-A-413 677 

(D2) DE-C--2 852 611 

ergebenden Stand der Technik begründet. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde eingelegt. 

Es wurde mündlich verhandelt. Am Ende der Verhandlung 

beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben, den Einspruch zurückzuweisen und 

das Patent auf der Basis der am 22. Dezember 1990 

eingereichten Ansprüche 1 bis 28 aufrechtzuerhalten 

(Hauptantrag) 

das Patent auf der Basis der am 22. Januar 1991 als 

erster Hilfsantrag eingereichten Ansprüche 1 bis 25 

aufrechtzuerhalten 

das Patent auf der Basis der am 22. Januar 1991 als 

zweiter Hilfsantrag eingereichten Ansprüche 1 bis 24 

aufrechtzuerhalten. 
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T 353/89 

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die 

Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin. 

V. 	Die unabhängigen Ansprüche 1, 5, 9, 11, 22, 25, 27 gemâl3 

Hauptantrag weisen folgenderi gemeinsamen Wortlaut auf: 

"Rückspülbares Filtergerãt für unter Uberdruck stehende 

Flüssigkeiten, insbesondere Wasser, mit einer mit einemn 

RohflüssigkeitseinlaB (24) verbindbaren Rohflüssigkeits-

kamnmer (44), einer von dieser durch mindestens ein im 

wesentlichen hohlzylindrisches Filterelement (12) 

getrennteri, mit einem ReinflussigkeitsauslaB (46) 

verbundenen Reinflussigkeitskanuner (48), einer mit einem 

verschl ieBbaren Rückspülkanal verbindbaren Ruckspülkanumier 

(49) und einem innerhaib des Filterelements (12) 
¶ 

angeordneten, mit mninde!~rtens einer Eintrittsôffnung (56) 

über die rohflüssigkeitsseitige Oberflãche des Filter-

elements mit axial verschiebbaren, •austrittsseitig mit der 

Rückspülkammer (49) verbindbaren Kanalstück (50), wobei 

die Eintrittsäffnung des Kanalstücks (50) als radial gegen 

die Innenflãche des Filterelements (12) weisende schlitz-

förmnige Umfangsàffnung ausgebildet 1st, die an mindestens 

einem mit den Begrenzungskanten der Eintrittsâffnung (56) 

gegen das Filterelement dichtend anliegenden und beim 

Verschieben des Kanalstücks auf diesem axial gleitenden 

Abstreifer (148) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, 

daS das Filterelement (12) einen glatt über die Innen-

flãche eines Stützkärpers (210) gespannten Filterstruinpf 

(212) aufweist, gegen dessen Innenflâche der Abstreifer 

unter elastischer Vorspannung unmittelbar anhiegt, daB die 

Rohflüssigkeitskamnmer (44) in der Ausgangslage und/oder 

der Endlage des Kanalstücks (50) über mnindestens eine beimu 

Verschieben des Kanalstücks (50) selbsttãtig verschlieB-

bare Durchtrittsöffnung (66; 122, 124; 238) für Schmutz-

partikel mit der darunter befindlichen Rückspülkammuner (49) 

verbunden ist, ..." 
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wobei "mit" (Zeile 13) auf Antrag der Beschwerdeführerin 

zu streichen ist. 

Der restliche Wortlaut der unabhängigen Ansprüche lautet 

wie folgt: 

Anspruch 1 	und daB der Stützkörper (210) eine 

schraubenförinig verlaufende Stützrippe (226) für den 

FilterstrUnlpf (212) aufweist." 

Anspruch 5 "... und daB die Abstreifelemente (202) mit 

schräg nach unten weisenden Rohransätzen (204) in die 

Mantelöffnungen (200) des Zentralrohrs (52) dichtend 

eingesteckt, vorzugsweise eingerastetsind." 

Anspruch 9 "... und daB das Kanalstück (50) als Kolben 

ausgebildet ist, dessen wirksame Kolbenflâche mit Hilfe 

einer innerhaib des Filtergerãts angeordneten, manuell 

oder automatisch betâtigbaren hydraulischen Steuerungs-

einrichtung (106) wahlweise mit einem nach der einen oder 

der anderen axialen Verschieberichtung des Kolbens 

weisenden Differenzdruck beaufschlagbar und das Kanalstück 

(50) dadurch von einer Ausgangslage in eine Endlage oder 

umgekehrt verschiebbar ist." 

Anspruch 11 "... daB das Kanalstück (50) innerhaib des 

Filterelements (12) drehfest axial geführt und verschiebe-

fest und drehbar auf einer an ihrem einen Ende von Hand 

oder automatisch verschieb- und drehbaren Betãtigungs-

stange (242) angeordnet ist, daB die Betâtigungsstange 

(242) an ihrem in die Rückspülkammer (49) eintauchenden 

Ende einen gegen einen Dichtsitz (112; 260) im Bereich des 

RückspülkanalS andrückbaren SchlieBkörper (114; 244) 

tràgt, der drehfest und verschiebbar auf der Betãtigungs-

stange angeordnet ist und mit einem Gewinde (Gewinde- 
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spindel 254) in ein im Bereich des Dichtsitzes (260) am 

Filtergerãt starr angeordnetes Gegengewinde (Gewindehülse 

256) eingreift." 

Anspruch 22 "... und daB die AuslaBöffnung der Rückspül-

kammer (49) in einen vorzugsweise trichterförmigen Ablauf-

stutzen (118) mündet, der uber eine im wesentlichen radial 

nach auBen weisende Ringãffnung (120) mit Atmosphärendruck 

beaufschlagbar ist." 

Anspruch 25 "... und daB am Kanalstück (50) ein realtiv zu 

einer Austrittsöffnung (234 1 ) des Kanalstücks axial 
verschiebbares VerschluBorgan (306) angeordnet ist, das 

beim VerschlieBen der Durchtrittsöffnung (238 1 ) unter der 
Einwirkung der sich zwischen dem Inneren des Kanalstücks 

(50) und der Rückspülkammer (49) aufbauenden Druck-

differenz entgegen der Kraft einer Rückstellfeder (310) in 

seine die Austrittsäffnung (234 1 ) freigebende Of f en-
stellung verschiebbar ist." 

Anspruch 27 "... und daB der Filterstrumpf (212) als 

Gewebeschlauch ausgebildet 1st, dessen Enden mit starren, 

an stirnseitigen Rastflâchen (222, 224) des Stützkörpers 

(210) unter Spannen des Gewebeschlauchs einrastbaren 

Ringstücken versehen ist," wobei auf Antrag der 

Beschwerdeführerin "ist" in "sind" zu ândern ist. 

Anspruch 1 (der einzige unabhângige Anspruch) geinàB erstem 

Hilfsantrag lautet wie folgt: 

"Rückspülbares Filtergerãt für unter Uberdruck stehende 

Flüssigkeiten, insbesondere Wasser, mit einer mit einem 

RohflüssigkeitseinlaB (24) verbindbaren Rohflüssigkeits- - - 

kammer (44), einer von dieser durch mindestens ein im 

wesentlichen hohlzylindrisches Filtereleinent (12) 

getrennten, mit einem ReinflüssigkeitsauslaB (46) 
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verbundenen Reinflussigkeitskarnlner (48), einer mit einem 
verschlie8baren Rückspülkanal verbindbaren Rückspülkarnmer 

(49) und einem inrierhaib des Filterelements (12) 
angeordneten, mit inindestens einer EintrittSóffflUflg (56) 

über die rohflussigkeitsseitige Oberflãche des Filter-

elements axial verschiebbaren, austrittsseitig mit der 
Rückspülkainmer (49) verbindbaren Kanalstück (50), wobei 
die Eintrittsãffnung des Kanalstücks (50) als radial gegen 

die Innenfläche des Filterelements (12) weisende 

schlitzförmige Umfangsóffnung ausgebildet ist, die an 
mindestens einem mit den Begrenzungskantefl der Eintritts-

óffnung (56) gegen das Filterelement (12) dichtend 

anliegenden und beim Verschieben des Kanalstücksauf 
diesem axial gleitenden Abstreifer (148) angeordnet ist 

dadurch gekennzeichnet, daB das Filterelement (12) einen 

glatt über die Innenflãhe eines Stutzkörpers (210) 
gespannten Filterstrumpf (212) aufweist, gegen dessen. 
Innenflãche der Abstreifer unter elastischer Vorspannung 

unmittelbar anliegt, daB die Rohflussigkeitskalnmer (44) in 

der Ausgangslage und/oder der Endlage des Kanalstücks (50) 
über mindestens eine beim Verschieben des Kanalstücks (50) 

selbsttâtig verschlieBbare DurchtrittsãffnUflg (66; 122, 

124; 238) für Schmutzpartikel mit der darunter 
befindlichen Rückspülkaminer (49) verbunden ist und daB der 

Abstreifer (148) aus inehreren in tJmfangsrichtung in 
kleinem Abstand (216) voneinander am Kanalstück (50) 

angeordneten Abstreifelementen (202) zusammengesetzt ist, 
deren voneinander getrennte, radial nach aul3en weisende 

Eintrittsäffnungen (56) sich zu der Umfangsäffnung 

ergänzen." 

Anspruch 1 (der einzige unabhãngige Anspruch) gemãB 

zweitem Hilfsantrag lautet wie folgt: 

"Rückspülbares Filtergerãt für unter Uberdruck stehende 

Flüssigkeitefl, insbesondere Wasser, mit einer mit einem 
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Rohf1ussigkeitseinla1 (24) verbindbarefl RohflüssigkeitS -

kammer (44), einer von dieser durch mindestens ein im 
wesentlichen hohlzylindrisches Filterelement (12) 
getrennten, mit einem ReinflussigkeitSaUSlaB (46) 
verbundenen Reinflussigkeitskalnmer (48), einer mit einem 
verschl iel3baren Rückspülkanal verbindbaren Rückspülkairimer 
(49) und eineiu innerhalb des Filterelements (12) 
angeordneten, mit mindestens einer Eintrittsäffnung (56) 
über die rohflussigkeitsseitige Oberflãche des 
Filterelements axial verschiebbaren, austrittsseitig mit 
der Rückspülkammer (49) verbindbaren Kanalstück (50), 
wobei die Eintrittsöffnung des Kanalstücks (50) als radial 
gegen die Innenflãche des Filterelements (12) weisende 
schlitzförinige tjmfangsöffnung ausgebildet ist, die an 
mindestens einem mit den Begrenzungskanten der 
Eintrittsöffnung (56) gegen das Filterelement (12) 
dichtend anliegenden und beim Verschieben des Kanalstücks 
auf diesem axial gleitenden Abstreifer (148) angeordnet 
ist dadurch gekennzeichnet, daB das Filterelement (12) 
einen glatt über die Innenflãche eines Stützkärpers (210) 
gespannten Filterstrumpf (212) aufweist, gegen dessen 
Innenflãche der Abstreifer unter elastischer Vorspannung 
unmittelbar anliegt, daB die Rohflüssigkeitskaxnmer (44) in 
der Ausgangslage und/oder der Endlage des Kanalstücks (50) 
über mindestens eine beim Verschieben des Kanalstücks (50) 
selbsttãtig verschlieBbare DurchtrittsöffnUng (66; 122, 
124; 238) für Schmutzpartikel mit der darunter 
befindlichen Rückspülkammer (49) verbunden ist, daB der 
Abstreifer (148) aus mehreren in tJmfangsrichtung in 
kleinem Abstand (216) voneinander am Kanalstück (50) 
angeordneten Abstreifelementen (202) zusaxnmengesetzt ist, 
deren voneinander getrennte, radial nach auBen weisende 
Eintrittsôffnungen (56) sich zu der Tjmfangsäffnung 
ergânzen und daB das Kanalstück (50) ein an seiner 
Tjnterseite mit der Austrittsäffnung (234) und an seiner 
Mantelfläche mit Manteläffnungen (200) versehenes 
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Zentralrohr (52) aufweist und daB die Abstreifelemente 
(202) mit schräg nach unten weisenden Rohransãtzen (204) 

in die Manteläffnungen (200) des Zentralrohrs (52) 

dichtend eingesteckt, vorzugsweise eingerastet sind." 

Zur Begründung ihres Antrags trug die Beschwerdeführerin 

folgende Arguinente vor: 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung 

sei nach Hauptantrag durch die Aufnahme verschiedener 
Merkmalsgruppen aus den bisherigen abhãngigen Ansprüchen 

unter Bildung der sieben neuen nebengeordneten Ansprüche 

beschränkt wordén. Die hinzugefügten Merkinale seien keinein 

der entgegengehaltenen Dokumente zu entnehmen; die 
Kombination dieser Merkmale mit den Merkmalen des 

Anspruchs 1 in der erteilten Fassung trage zur Läsung der 

in Spalte 2, Zeilen 7 bis 12 angegebenen Aufgabe bei und 

sei für den Fachmann nicht naheliegend. 

Die Beschwerdegegnerin vertrat im wesentlichen folgende 

Auffassung: 

Den neu gefaBten Ansprüchen nach Hauptantrag fehie die 

nach Artikel 82 EPU erforderliche Einheitlichkeit, da 
gemäl3 Regel 61 a) EPU die Vorschriften von Kapitel II des 

dritten Teils der Ausführungsordnung zum EPU für im 

Einspruchsverfahren neu eingereichte Unterlagen gelten 

soliten. In diesein Kapitel stünden Regel 29 (2) und 

Regel 30, die eindeutig auf Artikel 82 EPU verwiesen. 

Ferner seien die zusãtzlichen Merkinale der nebengeordneten 

Ansprüche entweder bekannt (Anspruch 22) oder für den 
Fachinann wegen seines Fachkônnens naheliegend. 	 - - 
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Entscheidungsgriinde 

Die Beschwerde 1st zulâssig. 

Hauptantrag 

2.1 	Die jetzt gültigen unabhãngigen Ansprüche ergeben sich aus 

den erteilten Ansprüchen wie folgt: 

jetzt gültig 	erte i it 

1 + 3 

1 + 2 + 8 

1 + 11 

1 + 12 + •13 + 14 

1 + 24 

1 + 26 

1 + 5 

In jedem Fall ist eine Einschränkung des Patentbegehrens 

gegenüber dem erteilten Anspruch 1 zu ersehen. Da der 

erteilte Anspruch 1 aus einer Koinbination der Merkmale der 

ursprünglichen Ansprüche 1 und 6 gebildet ist, weisen die 

jetzt guitigen Ansprüche keinen VerstoB gegen Artikel 123 

(2) und (3) EPU auf. 

2.2 	Die Beschwerdegegnerin hat unter Hinweis auf den Inhalt 

von Regei 61 a EPU die mangeinde Einheitlichkeit der 

Ansprüche gemdg Hauptantrag als Zurückweisungsgrund 

vorgebracht. Da dem Hauptantrag aus anderen Gründen nicht 

stattgegeben werden kann, braucht aber die Kaiamer auf 

diese Sache nicht weiter einzugehen. 

Aus denselben Gründen erübrigt es sich, seitens der Kanimer 

in Erwägung zu ziehen, ob die Zahi der nebengeordneten 

Ansprüche (jetzt sieben statt einexn in dein erteilten 

Patent) oder die Zahl der Ansprüche insgesamt (jetzt 

1 

5 

9 

11 

22 

25 

27 
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achtundzwanZig statt sechsundzwanzig in dem erteilten 
Patent) angemessen ist oder nicht. 

	

2.3 	Die Neuheit des Gegenstands der sieben unabhängigen 
Ansprüche ist anzuerkennen, denn keiner der Entgegen-
haltungen ist ein Filtergerãt mit sãmtlichen Merkmnalen des 
erteilten Anspruchs 1 zu entnehmen. Ferner ist Neuheit 
seitens der Beschwerdegegnerifl nicht bestritten. 

	

2.4 	In Ubereinstimmunung mit der Auffassung der Einspruchs- 
abteilung in der angefochtenen Entscheidung ist Dl als 
nãchstkoinmender Stand der Technik zu betrachten, weil 
diese Druckschrift demn Oberbegriff der nebengeordneten 
Ansprüche entspricht. Diese Auffassung wird seitens der 
Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründuflg unter 
II. Neuheit zugestimrimnt -vg1. auch die Würdigung von Dl im 
Streitpatent, Spalte 1, Zeile 31 bis Spalte 2, Zeile 2. 

	

2.5 	GemdB dieser Wurdigung weist das bekannte Filtergerãt 
folgende Nachteile auf: 

Das 1oh1zy1indrische Filterelenment weist 
kreisforinige, sich nach aui3en erweiternde Bohrungen 
bi auf. Diese relativ groBen Bohrungen bewirken eine 
effektiv eingeschrãnkte Filterfläche. 

Die Bohrungen sind so groi3, daB von einer "glatten" 
Oberflãche des Filterelemnents nicht gesprochen werden 

kann. 

C) 	Grobschmutzteilchen bleiben in der Rohflüssigkeits- 

kanuner. 

Laut Spalte 2, Zeilen 3 bis 12 des Streitpatents liegt 
daher der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein rück-
spülbares Filtergerät zu schaffen, das bei gegebenen 
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Abmessungen des Filterelements eine grol3e effektive 
Durchtrittsflãche und dennoch eine für den 
kontinuierl ichen Bewegungsablauf beiin Rückspüivorgang 
notwendige glatte Anlageflãche für das Kanalstück 
aufweist, und bei dem zusätzliche Vorkehrungen für die 
Rückspülung von Grobschmutzteilchen getroffen sind. 

2.6 	Diese Aufgabe soil durch die Merkinale des kennzeichnenden 
Teils des erteilten Anspruchs 1 gelöst werden. Der 
Gegenstand dieses Anspruchs, der dem gemeinsamen Teil der 
nebengeordneten Ansprüche gemäB Hauptantrag entspricht, 
wurde von der Einspruchsabteilung in ihrer Widerrufs-
entscheidung als für den Fachinann naheliegend beurteilt. 
In den Entscheidungsgründen inachte die Einspruchsabteilung 
geltend, daB das Merkmal des kennzeichnenden Teils des 
Anspruchs 1, daB das Firterelement einen glatt über die 
Innenflâche eines Stützkörpers gespannten Filterstrumpf 
aufweist, keines druckschriftlichen Nachwëises bedarf. Auf 
Anregung der Kalniner hat diesbezüglich die Beschwerde- 
gegnerin die DE-U-]. 943 425 eingereicht. Aus diesein 
Dokuinent 1st ein Filtereleinent bekannt, das ein auf die 
Innenflãche elnes Stützkörpers gestütztes Filtersieb 
aufweist. Ein Fiiterstruxnpf 1st nicht wörtlich erwähnt; 
ein Filtersieb, das gestützt werden muB, kann aber nach 
Meinung der Kainmer ais ein Filterstrumpf betrachtet werden 
und die Erwünschtheit einer glatten Spannung ist 
selbstverstãndlich. Ferner hat die Beschwerdegegnerin 
wãhrend der niündlichen Verhandlung ein Beispiel eines 
Filterelements gezeigt, das einen glatt über die 
Innenflãche eines Stützkórpers gespannten Filterstruiupf 
aufweist und das vor dem Prioritâtsdatuin des Streitpatents 
gewesen sein soil. Die Beschwerdeführerin hat dies nicht 
bestritten. Die Kainmer 1st somit davon überzeugt, daB 
solche Filtereletnente bekannt sind. 

02403 
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Die Beschwerdeführerin hat ferner in bezug auf die 
angefochtene Entscheidung geltend gemacht, dal3 die 
Of fenbarung in D2 gattungsfremd sei. Die Kainmer kann diese 
Auffassung nicht teilen, weil D2 ein rückspülbares 
Filtergerät beschreibt, bei dem ebenfalls ein Filter-
element beim Filtriervorgang von innen nach aul3en 
durchstrómt wird und eine Rückspülrinne vorgesehen ist, 

die beim Ruckspülvorgang gegen das Filtereleinent 
angedrückt und über die Oberflãche des Filterelements 
bewegt wird. Der Fachmann wird somit angeregt, mindestens 
zu untersucheñ, ob Merkmale des Filtergeräts gemâi3 D2 auf 
dasjenige gemäi3 Dl übertragen werden könnten. 

Angesichts des Vorangehenden und der Tatsache, daB die 
Beschwerdeführerin der Entscheidung der Einspruchs- 
abteilung Rechnung getragen hat, indein sie das Patent-
begehren durch Anderung der Ansprüche eingeschrãnkt hat, 
erübrigt es sich seitens der Karnmer auf die angefochtene 
Entscheidung näher einzugehen. Nach Uberzeugung der Kainirter 
ergibt sich jedenfalls der Gegenstand des der Entscheidung 
zugrundeliegenden Anspruchs 1 in für den Fachmann 
naheliegender Weise aus einer Koinbination der Lehren von 
Dl und D2, wie in der Entscheidung angegeben. 

	

2.7 	Zu beantworten ist daher die Frage, ob die zusãtzlichen 
Merkmale der nebengeordneten Ansprüche gemäB Hauptantrag 
in jedem Fall zu einer erfinderischen Tätigkeit 

beitragen. 

	

2.8 	Die Beschwerdeführerin inacht geltend, daB gemäi3 
Anspruch 1, bei dem der Stützkörper eine schraubenfôrmig 
verlaufende Stützrippe für den FilterstrUmpf aufweist, 
erreicht wird, daB der Abstreifer über die gesamte axiale - 
Verschiebestrecke mit gleichbleibender Gleitreibung gegen 
den Filterstrumpf anliegt, wodurch ein kontinuierlicher 
Bewegungsablauf gewâhrleistet 1st. Ferner wird in keiner 
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Lage des Abstreifers der Durchtritt der Flüssigkeit 
gesperrt. Der Fachmann, der mit der in Abschnitt 2.5 

angegebenen Aufgabe zu tun hat, wird aber soiche Ziele 
anstreben. Insbesondere hinsichtlich der letztgenannten 
Teilaufgabe 1st für ihn die Wahi der Struktur des 
StützkOrpers auf wenige MOglichkeiten beschrãnkt, wovon 
nach Auffassung der Kainmer eine Netzstruktur mit 
rautenfOrmigen Of fnungen als naheliegend zu betrachten 1st 
(Das in Abschnitt 2.6 erwãhnte Filterelement besaB eine 
soiche Struktur; aber abgesehen davon kam die Kaininer zu 
ihrer Auffassung, ohne dieses Filterelement als Beweis-
mittel in Betracht zu ziehen.). Im Vergleich dazu bedeutet 
die Struktur mit einer schraubenförmigen Stützrippe keine 
erkennbare Verbesserung; sie kOnnte im Gegenteil 
nachgiebiger sein. Alles in allem kann kein erfinderischer 
Beitrag in der beanspruhten Struktur gesehen werden. 

2.9 	Schon aus diesem Grund 1st dem Hauptantrag nicht 
stattzugeben, da er einen Anspruch enthâlt, der nicht 
gewährbar 1st. In vorliegendem Fall 1st jedoch die Kammer 
der Meinung, daB zu den restlichen nebengeordneten 
Ansprüchen Stellung genoinmen werden soilte. 

2.10 Anspruch 5 enthâlt die Merkmale der erteilten Ansprüche 2 

und 8, entspricht daher Anspruch 1 gemãB zweitem 
Hilfsantrag (vgl. Abschnitt 4.1 unten). 

2.11 Anspruch 9 enthâlt die Merkmale des erteilten 
Arispruchs 11, die un wesentlichen aus Dl bekannt sind 

(Fig. 1, Kolben f4  und dazugehörige Beschreibung). Zwar 
kann in Dl die Steuerungseinrichtung als auBerhalb statt 
innerhaib desFiltergerãts angeordnet betrachtet werden. 
Eine solche Interpretation hãngt aber von der Definition 
des Filtergerâts ab (was in Fig. 1 von Dl dargestelit ist, 
kann insgesamt als Filtergerãt betrachtet werden). Auf 
jeden Fall fällt die Wahi der Lage der Steuerungs- 
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einrichtung und deshaib eine entsprechende Anordnung des 

Geräts in die Kompetenz des Fachmanns. 

2.12 Anspruch 11 enthält die Merkmale der erteilten 
Ansprüche 12, 13 und 14, die nicht aus DI zu entnehrnen 
sind. Der Fachniann, der angeregt wird, die Lehre von D2 

mit der von Di zu kombinieren, insbesondere urn die 
zusätzlich getroffenen Vorkehrungen für die Rückspülung 

von Grobschinutzteilchen gemäl3 D2 in Dl zu integrieren, muI3 
aber das Gerät gemäi3 Dl entsprechend anpassen. Die 

Merkinale des erteilten Anspruchs 12 sind in dieser 

Hinsicht als handwerkliche Mal3nahmen zu betrachten. 

Vergleicht man nämlich das Austrittsende des in Figur 8 

des Streitpatents dargesteilten Gerãts mit demjenigen 
gemä1' Figur 1 von Dl, so erkennt man, daB im Streitpatent 
der Schliei3k6rper 244 bewegbar und der Dichtsitz 260 fest 

ist, und in Dl das Ventil g 4  bewegbar gegen das feste Ende 

des Austrittsrohrs g' ist. Die Anordnung gemäi3 dem 
Streitpatent ist daher im wesentlichen eine Umkehrung der 

Anordnunggemãl3 Dl, was unter BerücksichtigUng des 

entsprechenden Teils des Geräts gemäB D2 für den Fachmarin 

naheliegend ist. Die weiteren Merkinale der erteilten 

Ansprüche 13 und 14 fügen nichts Erfinderisches hinzu, 

weil diese Merkinale lediglich auf die Fahigkeit des 
Fachmanns zurückgehen, Teile eines Geräts relativ 

zueinander axial und/oder rotierend beweglich 

auszugestalten. 

2.13 Was Anspruch 22 betrif ft, machte die Beschwerdegegnerin 

geltend, daB das zusãtzliche in den erteilten Anspruch 24 

aufgenominene Merkmal bereits aus einer DIN-Vorschrift 

bekannt gewesen sei, ohne allerdings ein entsprechendes 

Beweismittel vorzubringen. Mach Meinung der Kaiwxner ist 

aber im vorliegenden Fall ein solches Beweismittel nicht 

nätig, weil das zu Iäsende Problem (unerwünschtes Ansaugen 
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von Schmutzwasser in das Filterelement) im Betrieb leicht 
erkennbar sein muB und die entsprechende Läsung für den 
Fachmann als naheliegend erscheint. 

2.14 Ahnliches gilt für Anspruch 25. Wenn wãhrend des 
Filterbetriebs Rohwasser aus der Rohwasserkainmer oder der 
Rückspülkammer durch die Austrittsãffnung in das Innere 
des Kanalstücks gelangt, wird eine entstehende Ablagerung 
von Schmutzteilchen ebenfalls erkennbar. Der mit diesem 
Problem konfrontierte Fachmann braucht nach Auffassung der 
Kammer keine erfinderische Leistung, uin einen geeigneten 
Verschlul3- und Ventilmechnismus zu schaffen. 

2.15 In bezug auf Anspruch 27 kann die Kammer den Ausführungen 
der Einspruchsabteilung unter Ziffer 6 der Widerrufs- 
entscheidung zustimmen. Wie die Einspruchsabteilung 
sinngemdB geltend macht, dürfte es selbstverstãndlich 
sein, daB bei einem biegeschlaffen Gebilde wie einem 
Filterstrumpf oder Gewebeschlauch eine faltenfreie 
Aufspannung angestrebt und aufrechterhalten werden inuB, 
und kann in dem beanspruchten Rastmechanismus nur eine 
handwerkliche MaBnahme ohne erfinderische Qualität gesehen 
werden. 

2.16 Aus den vorstehenden Gründen ist keine Anderung der 
AnsprUche gemãB Hauptantrag vorauszusehen, bei der das 
Patent auf der Grundlage eines der nebengeordneten 
Ansprüche 1, 9, 11, 22, 25 oder 27 aufrechterhalten werden 
kännte. 

3. 	Erster Hilfsantrag 

Anspruch 1 gemãB diesem Antrag besteht aus einer 
Kombination der Merkinale der erteilten Ansprüche 1 und 2. 
Die Einspruchsabteilung war der Meinung, daB die Merkinale 

02403 	 .../... 



15 	 T 353/89 

des erteilten Anspruchs 2 aus Dl, Seite 8, Zeilen 38 bis 
59 bekannt waren (Ziffer 7 der Entscheidungsgründe). Die 

Beschwerdeführerin bestreitet diese Auffassung und die 

Kainmer kann ihr zustimmen, weil die Abstandselemente 

(spacers) dazu dienen, die Ringe axial, aber nicht in 
Umfangsrichtung zu trennen - vgl. Seite 47 bis 53: "The 

said rings are maintained in spaced relation to afford 

entry through the peripheral opening into the hollow body 
of the discharge fitting of the cleansing fluid passing 
through the filtering medium". Die Beschwerdeführerin 

macht darüber hinaus geltend (Seite 11 der Beschwerde-

begründung), daB mit den Merkmalen des erteilten 

Anspruchs 2 erreicht wird, daB die Abstreifelemente in 

radialer Richtung ausweichen kännen, so daB Fertigungs-
toleranzen sowie Unebenheiten aufgrund von Ablagerungen 
auf dem Filterstrumpf ausgeglichen werden kännen. Dieser. 

Effekt ist aber für den Fachmann offensichtlich wünschens-
wert, und die Kammer ist der Auffassung, daB eine Trennung 

des Abstreifers in mehrere Abstreifelemente im Rahmen der 

Kompetenz des Fachrnanns liegt, wenn er sich bemüht, den 

genannten Effekt zu erreichen. Ferner bezweifelt die 
Kammer, daB die Merkmale des erteilten Anspruchs 2 allein 
ausreichend sind, um die erwünschte irkung zu erreichen; 

ihrer Meinung nach sind auch die Merkmale des erteilten 
Anspruchs 8 für ein Ausweichen der Abstreifelemente in 

radialer Richtung erforderlich. Zu bemerken ist, daB die 

Nerkmale des Anspruchs 2 nur in Verbindung mit denen des 

Anspruchs 8 beschrieben sind, und zwar erst in Figur 8 mit 

dazugehöriger Beschreibung. Auch der Argumentation der 
Beschwerdeführerin, und zwar hinsichtlich Anspruch 3 des 

Hauptantrags, ist zu entnehmen, daB die Merkmale des 

Anspruchs 8 erforderlich sind; auf Seite 11 der 

Beschwerdebegründung wird nämlich angegeben: 

"Dazu ist es nicht nur wichtig, daB der Abstreifer aus 

mehreren in Umfangsrichtung in kleinein Abstand voneinander 
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am Kanalstück angeordneten Abstreifelementen zusaminen-

gesetzt ist, deren Eintrittsöffnungen sich zu der tJrnfangs-

óffnung ergänzen. Es gehört vielmehr auch dazu, daB die 

Abstreifelernente mit schräg nach unten weisenden Rohr-

ansätzen in Mantelôffnungen eines das Kanalstück bildenden 

Zentralrohrs dichtend eingesteckt sind." 

Dern ersten Hilfsantrag ist daher wegen mangeinder 

erfinderischer Tatigkeit des Anspruchs 1 nicht 

stattzugeben. 

	

4. 	Zweiter Hilfsantrag 

	

4.1 	Anspruch 1 gemäB diesem Antrag ergibt sich aus einer 

Kcm:nation der erteilten Ansprüche 1, 2 und 8. Urn zu dexa 

Gegenstand dieses Ansruchs zu kon, muB der Fachrnann 

: - 'àchst die Lal-re von DL 'it der von Dl 'rnbinieren, dann 

den Abstreifer gernaB Cl durch die zusarnrnengesetzten 

Abstreifelernente gernäl3 erteiltem Anspruch 2 ersetzen, dann 

die besondere Anordnung der Abstreifelernente gernäl3 

erteiltern Anspruch 8 schaffen. Der Gegenstand des 

Anspruchs ist deshaib so welt entfernt von der Offenbarung 

in Dl, daB er nach Meinung der Kanmier nicht als für den 

Fachmann naheliegend zu betrachten 1st. Mit der 

Kombination der Merkrnale wird die in Abschnitt 3 oben 

angegebene, von der Beschwerdeführerin geltend gexnachte 

vorteilhafte Wirkung erreicht. Dern zweiten Hilfsantrag 

kann daher stattgegeben werden. 

	

4.2 	Die Beschreibung und die Zeichnungen rnüssen an die jetzt 

gultigen Ansprüche angepai3t werden. Urn ausgedehnte 

Anderungen zu vermeiden, wird seitens der Kaminer 

vorgeschlagen, daB die Teile der Beschreibung und 

Zeichnungen, die den Ansprüchen nicht rnehr entsprechen, 

zwar in der Patentschrift verbleiben, aber mit der Angabe 

02403 

AI1l 



	

.17 	 T 353/89 

versehen werden, daB sie dazu dienen, die Entwicklung der 

Erfindung darzustellen. 

• 	ErJscheidUflgSfOrXflei 

• Aws diesen Grüriden wird entschieden:. 

- • 	i. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2z.. 	Die Sache wird an.dic Einspruchsabteilung mit der Auflage 

•zurückverwieseflt das Patent gemä8 demn während der 
mnündlichen irhand1ung von der Beschwerdeführerin 
eingertChtefl zweiten Hilfsantrag mit anzupassender 

- 	BesthreibUflg und Zeichnungen aufrechtzuerhalten. 
I 	 - 

• 	 - 

Deschãftsstelleflbeamflte 

pcArorana - 
	 E. Turrini 

Der Vorsitzende: 

• 
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